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der Pfalz 
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An die 
Bezirksregie 
- Bauabteilung 

!eustadt/@einetrgsse • 

• @ Frankenthal, de 6.5.1953 Gr/la, Gabelsbergerstraße 18 

Kasse: Kreiskasse Franken+4B 
, Pos±e&koto: todwi@chate/n. N, 1pp, h ;z? :lj' Gjm- ••••• N,. 2' bo; ,., K,.;,.,,.,, • .,. 'm••••>h•• 

' 2 Fern reher Nr. 2831 8Mai 183» 

betr,: 

Bezug: 
"l±zus_des_Aufbaugesetzes; hier: Peilbebauungsplan "Neugas in der Gemeinde Kindenhe±, 

Dortige gtschliessung vom 1.4.1953 Az.: 1/e - 143/34 Tg.Nr. 6547/53. 
±eilg.: Bebauungsplan 1-fee± 

irluteru~gen l-~i. 

Per eeuungsplan_und_Erläuterungen wurden gen 5 19 As. 2 Ac. e_ 
esellt und n 28.4.1953 öffentlich bekanntgenae, :--) • 

L I.A. ) /.#c. ptS_. Ar 

"h tu4,, /iss da.eo....... '/lt9 

d$rassgeä werden in der Anlage l Ausfertigung des Beeuung1 und der irläuterungen vorgelegt. 
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« > nunmehr ies zu­ di Gee inde n 
r gsplan bat die Ge ''' 4, bekanntugeben· genehmigten Bebauungs ortsüblicaer »eise Je Den ge ) und dies in 

stellen ( $ 19/3 „ Baue±6rde 
mittleren ±au a es ist der Bebauungsplan F« tigung des sen 
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im Ha u8_e_ 
==------ - 
zur Kenntnis. 
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Erläuterungen zu Peilbebauungsplan " Neugosse " in der Gemeinde 
1.1.•d••h•i•• ~ 1 
- - - • - - - - • * • - • - - - - •• -r ·2:2:~1 - 

1. 
l.) Die seiehnerisehes Darstellung des Beb@uungsplanes, woeu die 

kla rung der Signeturen gehört, ist in Verbindung mit diesen 
Erl&uter ugen aesgebend für 
a) die Handhebung der baupol, Vorsehritten ( $ o Abs. l bueheteben 
b ue, $0o, $ 68 des 40) . 

b} die zu seiner Verwirklichung zu treffenden Messnehmen zur Ordnung 
des @rund und Bodens und der Bebauung ( $ja9-s,61,8%,40) 

Messe und Punkte der eiehnezischen Darstellung sind fix die Jeher­ 
tragang in die irkliehkei nur verbindlieh, soweit es sieh handelt 
at 

Baufluchtlinien 
Vorgartenlinien 
Pehrb hnbrei en 

li 
litt 

Des von dem vorliegenden Teilbobau ungsplan erfesete Baugebiet I 
{ A-Pd-D-#-l-Oll-d'-K-Lee-N)wird nseh Messgabe der vorhandenen 
Mittel und der Bedürfnisse eutgeschlossen werden, ls handelt sieh 
uu ein reines Wohngebiet 

111. 
Zur Ordnung des Grund und Bodens werden folgende Messnehmen 
ergriffet • 
l) War die ia Teilbebauungsplan gusgeigenen stressen{_u-M-N-»p) 

und den_projektierten isg{ l-uld-V) ist die Überführung von 
Grundfid@bei des Geneinbädärfs in das Bigentu der Gemeinde 
notwendig 
Die betroffenen Grunds tdeksfliehen sind aus der zeichnerischen 
erstellung ereiehtlieh, 

2) soweit die Anwendung des $ 4 des AG tur die Verführung der 
Flehen des Geneinbederts in des Eigentun der Gemeinde nieh 
usrei aht und eine gqtliehe Rinigung niht delteh ist, wird 
die Durchführung von Enteignungsverfahren erfolgen 

I. 
Zur Ordnung der Beteuung wird folgendes bestiats 
4. Allseinasa 
Die in der seiehnerisahen Derstellung vorgesehenen Beutluah tlinien 
sind bei allen Neubeuten einzuhalten, Jedoch kann die untere Bau 
boshörde Abweichungen zulassen, wenn nieht erheblieh ött'entliehe 
Jnteressen degegen spreehen 

Ba..Sondervorssri.mn.±r 4ia. 3ebuunsa- 
Die Bebeuung ist ausnehslos nur in offener beueise zl als 
Doppelbuser zugelassen, Dis Baugrundsteke sollen in der Regel 
e 6oo qu betragen, Die Hdhe der Deuten richtet sieh naeh dos 
Kennei ehnung in 2et2bebeuungoplen, Die #ohngebtiude müssen mit 
üe tteld4eher bei einer Dachneigung von mindestens o? ausgestattet 
sein, Die Stellung der Wohngebäude Giebelseite oder freute zur 
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ur Strasse tat durch die linset ehmung in Teilbebauung»plan 
bestimmt 

Putzart und Perbe der Hutuser wind in Rehen der beaupol,Genehmigung 
festgelegt, Zugelassen sind nur helle Paetellthne 

Doppelhuser müssen in Beugestaltung und Aussenenstzieh eufeinender 
abges timt seit, Die Gesehoeehöhe' der Nebengebude dezt nieht über 
@,ao m, kniestoek nieht aber 0,8o m im lauerees und Deehneigung 
nieht unter e ? betragen 
Die Vorgärten sind durch lebende Ieeen von le Hi6he einzuzäunen, 
soweit fur den Überging Einfriedigungen geowdseht werden, sind 
sie als einfache Holzzäune nseh Anordnung der unteren Baupolizeibehörde 
mit Höhe von nieht über l m auszuführen. 

r 
Die Hausen tiss erungen werden in Jeueh egruben abgelei tet, Solange 
keine 8entliehe enlisation vorhanden ist, sind Behutmissem 
in Jauchegruben oder KLArenlagen einzuleiten, 

2e11s an @tolle der Jauchegruben Klaranlegen ngelegt werden 
sollen, sind sie in einen Vorfluter oder eine Vereiekerung naeh 
asgabe der dafür einzuholenden wasserreeht liehen Genehmigung 
ensue bliessen 

Die 4bfthrang des anfallenden Regensessers wird bei der Herstellung 
der Stresse endgültig geregelt, Bis dahin ist jeder Buher ver­ 
pflichtet fix eine Beseitigung au sorget, die weder die Gemeinde 
els Besitze der Strassen und lege noch die jeweiligen lehber 
beeintrehtigt . 
Stellbeuten können bei treutseitlen Häusern ala Verbindungsbauten 
siechen Wohnbluse oder sls Einzelgebäude jeweils gekoppelt für 
g Parzellen hinter die Wohngebäude au! Ldeke gestellt werden 

bei giebelsei tigen euer sind sie in jedem Fall getrennt hinter 
der rekwartigen Grenze der obnhtiuser als Sonderbeuten aufzuführen 

v 
Beibetel«a .4er.4ua.@br unaueeg.sei. 
Die Verwirklichung des Teilbebewungopines hingt von den der Gemeinde 
Kindenheim und den privaten beuherrn zur Vertagung gestellten 
Mitteln ab 
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II. Fertigung 
La Vo!lzuo das j i9() ds Aubaugasetzes 
vcna 1.3.19.9 • 
er.wl4$3 e.Eile-t38r 
T.14e 4k'2j53....w,erd4so 
reit ds Bebauunccpa von .'3.S2. 
cenehciat. #6° 
Neue.+ Weitra, den-':E.'f» 

Der Regierungspräsident der Pfalz 
- Bcuabteilung­ 

7% 
._.+./ 

Bebauungsplan und Erläuterungen 
gemäss S 19 () AG. festgestellt 
und am 28.4.1953 öffentlich be­ 75 ·tseacnt. %' erheim, den 28. April 1953 

6' Bürgermeister. 
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